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Ihr Antrag auf Zugang zu Dokumenten –GESTDEM 2020/2186

Sehr geehrte Frau Semsrott,

wir  nehmen  Bezug  auf  Ihre  E-Mail  vom  15.April 2020,  worin  Sie  einen  Antrag  auf 
Dokumentenzugang   stellen,   der   am   16.April 2020   unter   dem   oben   genannten 
Aktenzeichen registriert wurde.

Sie beantragen Zugang zu denNotifizierungsschreiben des BMI an die EU-Kommission 
in Bezug auf Grenzkontrollen an deutschen Grenzen.

Ihr Antrag betrifft folgende Dokumente: Notifizierungsschreiben des 
Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat in Bezug auf Grenzkontrollennach 
Artikel 28 der Verordnung (EU) 2016/399 (Schengen Grenzkodex) von 15/03/2020 und 
14/04/2020Referenznummern Ares(2020)1827659 und Ares(2020)2062635.  

Da  diese  Dokumente  von  einer  deutschen  Behörde  stammen,  wurde  der  Urheber  der 
Dokumente  konsultiertund hat ihrer  Offenlegung  zugestimmt,  mit  Ausnahme  der 
personenbezogenen  Daten,  die  gemäß  Artikel  4  Absatz  1  Buchstabe  b  (Schutz  der 
Privatsphäre  und  der  Integrität  des  Einzelnen)  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1049/2001  zu 
schützen sind.

Die  oben  genannten  Dokumente  dürfen  aufgrund  der  in  Artikel4  Absatz1  Buchstabeb 
der    Verordnung    (EG)    Nr.1049/2001    festgelegten    Ausnahme    zum    Schutz    der 
Privatsphäre und der Integrität des Einzelnen nicht vollständig offengelegt werden, weil 
sie     die     nachstehenden     personenbezogenen     Daten enthalten:     handschriftliche 
UnterschriftennatürlicherPersonen.
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Nach    Artikel9    Absatz1    Buchstabeb    der    Datenschutzverordnung    dürfen    diese 
personenbezogenen Daten  nicht  übermittelt  werden,  es  sei  denn,  Sie  weisen  nach,  dass 
die  Übermittlung  der Daten  für  einen  bestimmten,  im  öffentlichen  Interesse  liegenden 
Zweck erforderlich ist, und es gibt keinen Grund für die Annahme, dass die berechtigten 
Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt werden könnten. In Ihrem Antrag haben 
Sie kein spezifisches Interesse am Zugang zu diesen personenbezogenen Daten bekundet 
und  keine  Argumente  vorgebracht,  um  zu  belegen,  dass  die Übermittlung  der  Daten  für 
einen bestimmten, im öffentlichen Interesse liegenden Zweck erforderlich ist.

Daher  stellen  wir fest,  dass  nach  Artikel4  Absatz1  Buchstabeb  der  Verordnung  (EG) 
Nr. 1049/2001  kein  Zugang  zu  den  in  den  angeforderten  Dokumenten  enthaltenen 
personenbezogenen Daten gewährt werden kann, da nicht nachgewiesen wurde, dass der 
Zugang  für  einen  im  öffentlichen  Interesse  liegenden  Zweck  erforderlich  ist,  und  es 
keinen  Grund  zu  der  Annahme  gibt,  dass  die  berechtigten  Interessen  der  betroffenen 
Personen   durch   die   Offenlegung   der   betreffenden   personenbezogenen   Daten   nicht 
beeinträchtigt würden.

Daher werden dieoffengelegten Dokumente unkenntlich gemacht.

Von  Dritten  stammende  Dokumente  werden  auf  der  Grundlage  der  Verordnung  (EG) 
Nr. 1049/2001 offengelegt. Diese Offenlegung berührt jedoch nicht die Vorschriften zum 
Schutz  des  geistigen  Eigentums,  denen  zufolge eine  Vervielfältigung  oder  Verwertung 
der  freigegebenen  Dokumente  gegebenenfalls  die  Zustimmung  des  Verfassers,  der  die
Urheberrechte  an den  Dokumentenhält,  erfordert.  Die  Europäische  Kommission  haftet 
für keinerlei Folgen der Weiterverwendung. 

Sollten  Sie  mit  dieser  Feststellung  nicht  einverstanden  sein,  können  Sie  nach  Artikel7 
Absatz2 der  Verordnung (EG)  Nr.1049/2001  einen Zweitantrag stellen, in  dem  Sie  die 
Kommission um eine Überprüfung ihres Standpunkts ersuchen.

Der  Zweitantrag  ist  binnen  15Arbeitstagen  nach  Eingang  dieses  Schreibens  an  das 
Generalsekretariat der Kommission zu richten:
Europäische Kommission
Generalsekretariat
ReferatC.1 Transparenz, Dokumentenmanagement & Zugang zu Dokumenten 
BERL 7/076
1049Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGÏE

oder per E-Mail an sg-acc-doc@ec.europa.eu

Mit freundlichen Grüßen

████████
Referatsleiterin

Anhänge: 2

(elektronische 
Unterschrift)

Elektronisch unterzeichnet am 30/04/2020 10:37 (UTC+02) gemäß Artikel 4.2 (Gültigkeit elektronischer Dokumente) des Beschlusses Nr. 2004/563/EG der Kommission


